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Für den LOYS Global, LOYS Aktien Global, LOYS Aktien Europa, LOYS Premium Dividende, LOYS Premium 
Deutschland und LOYS Global L/S schloss die LOYS AG am 19. Dezember 2016 eine Unabhängigkeitserklä-
rung mit der LOYS Investment S.A. Hierdurch werden die Stimmrechte der genannten Fonds durch die 
LOYS Investment S.A. ausgeübt. Dazu Erklärte die LOYS AG gem. § 22 Abs. 3 WpHG i.V.m. § 94 Abs. 3 KAGB 
folgendes: 

Weder die LOYS AG noch ein anderes von ihr kontrolliertes Unternehmen wirkt auf die Ausübung der von 
der LOYS Investment S.A. gehaltenen Stimmrechte unmittelbar oder mittelbar oder in anderer Weise ein. 
Die LOYS Investment S.A. übt die Stimmrechte frei und unabhängig von dem Mutterunternehmen oder 
einem von diesem kontrollierten Unternehmen aus. 

Zudem bestätigen wir, dass die Organisationsstrukturen der Mutterunternehmen und der LOYS Invest-
ment S.A. dergestalt organisiert sind, dass die Stimmrechte unabhängig von diesen ausgeübt werden. Da-
mit einhergehend entscheiden die Personen, wie Stimmrechte auszuüben sind, unabhängig von dem Mut-
terunternehmen.  

Die bei der LOYS Investment S.A. gehaltenen Beteiligungen werden nach Maßgabe der OGAW-Richtlinie 
verwaltet.  

Beaufsichtigende Behörde der LOYS Investment S.A. ist die Commission de Surveillance du Secteur Finan-
cier (CSSF).  

Die Ampega Investment GmbH und die LOYS AG haben einen Auslagerungsvertrag über die Finanzportfo-

lioverwaltung des LOYS Global MH an die LOYS AG geschlossen. In Vertrag ergibt sich aus § 1 Abs. 5, dass 

die Verpflichtung zur Stimmrechtsausübung aus § 94 KAGB, sowie die Vorschriften in den §§ 26, 27 KAGB 

von der Bestellung der LOYS AG als Fondsmanager unberührt bleiben. Die Stimmrechtsausübung obliegt 

dementsprechend ausschließlich der Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH. 

 


